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Um das laufende Jahr abzuschliessen und das neue Jahr rei
bungslos eröffnen zu können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.

Bitte kontrollieren Sie die durch uns erstellte Lohn liste per 
1. Januar 2024. Diese zeigt den aktuellen Versichertenbestand 
(Muta tionen berücksichtigt bis 17. November 2023).

Damit die Schlussrechnung für das Jahr 2023  korrekt 
erstellt wird, melden Sie uns offene  Mutationen 

2023 über PKG Online oder mit den entsprechenden 
Formularen (pkg.ch/download) bis spätestens  
15. Dezember 2023.

Bitte erfassen Sie die Lohndaten 2024 über PKG Online, so
bald Ihnen die Lohndaten 2024 bekannt sind, oder senden Sie 
uns die vollständig ausgefüllte Lohnliste 2024 zu. Danach er
halten Sie von uns die Leistungsübersicht mit den Personalbei
trägen für das Jahr 2024. 

Falls Sie eine Mausmatte mit den aktuellen Kennzahlen wünschen, können Sie diese bei uns bestellen (solange Vorrat).

Kennzahlen 2024 (gültig seit 2023)

AHV / IV

BVG

SÄULE 3A

Maximale abzugsberechtigte Beiträge

UVG

: 8

× ¾

× 3

× 3

× 30

× 7/8

: 2CHF 14 700
min. AHVRente

CHF 3 675
min. koord. BVGLohn

CHF 22 050
BVGEintrittsschwelle

CHF 88 200
BVGLohnmaximum

CHF 7 056
mit 2. Säule

Tel 041 418 50 00
info@pkg.ch · pkg.ch

CHF 148 200
UVGMaximum

Mutationen bitte immer 
unverzüglich melden!

CHF 35 280
ohne 2. Säule

CHF 25 725
BVGKoordinationsabzug

CHF 62 475
max. versicherbarer BVGLohn

CHF 132 300
max. Lohn Sicherheitsfonds

CHF 882 000
max. versicherbarer Lohn

CHF 29 400
max. AHVRente

8 % 40 %

CHF 88 200
max. anrechenbarer AHVLohn

× 4½

× 21/8
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Offene Mutationen 2023

Sofern sich seit der letzten Quartalsrechnung Änderungen 
er geben haben, werden Sie im Januar 2024 eine Beitrags
Schlussrechnung für das Jahr 2023 erhalten. Damit wir diese 
Schlussrechnung korrekt erstellen können, sind uns die offenen 
Mutationen 2023 bis spätestens 15. Dezember 2023 zu melden:

n Eintritte 2023
n Austritte 2023
n Lohnänderungen 2023

Lohnänderungen von mehr als 10 Prozent (z.B. durch 
Änder ungen des Beschäftigungsgrades) können Sie uns 
auch unter dem Jahr melden. Diese werden auf den Zeit
punkt der Änderung berücksichtigt.

n Heirat 2023
Das Freizügigkeitsgesetz schreibt den Vorsorgeeinrich
tungen vor, die Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt der 
Heirat festzu halten. Von Vorteil ist es, wenn Sie  
uns die Zivilstandsänderungen während des Jahres laufend 
melden.

n Arbeitsunfähige Personen 2023
Melden Sie uns arbeitsunfähige Personen bereits nach  
30 Tagen Arbeitsunfähigkeit oder nach wiederkehrenden  
kür    zeren krankheitsbedingten Absenzen während eines 
Jahres umgehend schriftlich.

n Todesfälle 2023
 Melden Sie uns Todesfälle jeweils sofort.

Lohnmeldung 2024

Die Lohnliste mit den neuen Jahreslöhnen 2024 bildet die 
Grundlage für die versicherten Risikoleistungen (Tod und In
validität) und die Altersgutschriften.

Bitte retournieren Sie uns die vollständig ausgefüllte Lohnliste. 
Senden Sie uns die Lohnliste auch unterzeichnet zurück, wenn 
per 1.1.2024 keine Lohnänderungen erfolgen.

Wenn Sie die Lohndaten über PKG Online erfassen, ist 
die unterzeichnete Lohnliste nicht erforderlich.

Die Löhne werden üblicherweise per 1. Januar erfasst und die 
Leistungen und Beiträge neu berechnet. Danach erhalten Sie 
von uns die Leistungsübersicht mit den Personalbeiträgen für 
das Versicherungsjahr 2024. Die Vorsorgeausweise für die ver
sicherten Personen werden gleichzeitig digital bereitgestellt.

Im Gegensatz zur AHV oder zur Unfall und Krankentag
geldversicherung werden in der beruflichen Vorsorge die 
 gemeldeten Jahreslöhne rückwirkend nicht mehr korrigiert.

n Bitte melden Sie uns die voraussichtlichen AHVJahres 
 löhne 2024. Die AHV-Jahreslöhne umfassen fixe und  
 variable Lohnteile. Die Umrechnung in die gemäss  
 Vorsorgeplan versicherten Löhne erfolgt automatisch  
 durch die PKG Pensionskasse.

n Melden Sie uns immer den ganzen AHVJahreslohn,  
 auch wenn Mitarbeitende nicht über das ganze 
 Jahr beschäftigt sind. Die zeitliche Abgrenzung erfolgt  
 durch die PKG Pensionskasse.

n Bei Teilzeitbeschäftigten oder Teilerwerbsunfähigen ist  
 uns nur der effektive AHVJahreslohn mit dem entspre 
 chenden Beschäftigungsgrad zu melden.

Sofern Sie uns die Löhne elektronisch melden wollen, beantra
gen Sie, sofern noch nicht vorhanden, den PKG OnlineZugang 
(siehe Informationen für Arbeitgeber) oder bestellen Sie bei uns 
die dafür vorgesehene ExcelDatei.

Mutationen 2023 bis 15.12.2023

n	Eintritte 01.01. – 01.12.2023
n	Austritte 31.1. – 31.12.2023
n	Lohnänderungen 01.01. – 01.12.2023
n	Heirat 01.01. – 31.12.2023
n	Meldung Arbeitsunfähigkeit 01.01. – 30.11.2023
 (nach 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit)
n	Meldung Todesfälle 2023
 (sofort nach Eintritt Ereignis)

Lohnmutationen 01.01.2024 sobald bekannt

AHVJahreslöhne (voraussichtlich) 01.01.2024

Erfassen Sie die Lohndaten über PKG Online oder senden 
Sie uns die vollständig ausgefüllte Lohnliste zu. Und zwar 
auch dann, wenn per 01.01.2024 keine Lohnänderungen 
erfolgen.

Die Löhne werden üblicherweise per 1. Januar erfasst 
und die Leistungen / Beiträge neu berechnet. 

Checkliste
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Versicherungspflicht

Ab 1. Januar 2024 unterliegen gemäss dem beruflichen Vor-
sorge gesetz (BVG) alle Mitarbeitenden ab Jahrgang 2006 mit 
mehr als CHF 22 050.00 Jahreslohn (unabhängig vom Beschäfti
gungsgrad) der Versicherungspflicht.

Je nach Definition im Vorsorgeplan kann diese Lohnlimite 
auch tiefer angesetzt sein.

Bitte melden Sie uns alle neu zu versichernden Mitarbei
tenden mittels Formular Anmeldung oder über PKG Online.

Informationen für Arbeitgeber 
 
PKG Online

Als Arbeitgeber haben Sie die Möglichkeit, die Lohnmeldungen 
und andere Mutationen über PKG Online zu melden. Auch Ar
beitsunfähigkeiten oder Todesfälle können online erfasst werden.

Bei Erfassung der Mutationen über PKG Online sind 
die neuen Beiträge für Sie sofort ersichtlich.

Falls Sie sich dafür interessieren, nehmen Sie mit unserer für  
Sie zuständigen Fachperson Kontakt auf.

Verzinsung der Konten

Der Stiftungsrat der PKG Pensionskasse entscheidet Ende 
November 2023 über die definitive Verzinsung der Altersgut-
haben 2023 und über die provisorische Verzinsung 2024. 
Auch die Verzinsung der Konten der angeschlossenen Unter
nehmen (Arbeitgeberbeitragsreserven, Freie Mittel etc.) wird 
gegen Ende November festgelegt.

Die neuen Zinssätze finden Sie ab Anfang Dezember auf 
unserer Homepage unter pkg.ch/Kennzahlen.

Arbeitgeber mit mehreren  
Vorsorgeeinrichtungen

Angeschlossene Arbeitgeber, die einen Teil ihres Personals bei 
einer anderen Vorsorgeeinrichtung versichert haben, müssen 
uns dies melden.

Nach Art. 23 der Verordnung über den Sicherheitsfonds BVG 
sind wir verpflichtet, diese Information an den Sicherheitsfonds 
weiterzuleiten, damit er korrekt abrechnen kann.

Aus diesem Grund:
Melden Sie uns, wenn ein Teil Ihres Personals noch bei einer 
anderen Vorsorgeeinrichtung versichert ist.

Informationen für die Mitarbeitenden
 
PKG Online

Die versicherten Personen können ihren persönlichen Vorsor
ge ausweis anschauen, einen Vorbezug für selbstgenutztes 
Wohneigentum simulieren, einen privaten Einkauf oder eine 
vorzeitige Pensionierung berechnen. Zudem können Begüns
tigungserklärungen oder Einkaufsbegehren via PKG Online 
übermittelt werden.

Für den Zugriff auf PKG Online, müssen sich die Versicherten 
– sofern nicht bereits erfolgt – mit dem Aktivierungscode regis
trieren. Der Aktivierungscode für die Versicherten wird diesen 
bei Eintritt im Begrüssungsschreiben bekanntgegeben.

Begünstigungserklärung

Damit Leistungen an unverheiratete Partner und Partnerinnen 
ausbezahlt werden können, ist gemäss Vorsorgereglement der 
PKG Pensionskasse eine schriftliche Begünstigungserklärung 
notwendig. Lebenspartner, die noch keine Begünstigungserklä
rung eingereicht haben, sollen dies umgehend nachholen.
Ehegatten oder Paare in eingetragener Partnerschaft gemäss 
Partnerschaftsgesetz sind davon nicht betroffen. 

Einkäufe in die berufliche Vorsorge

Private Einkäufe in die Pensionskasse sind steuerlich abzugsfähig.
Vorbezüge für Wohneigentum müssen zuerst zurückbezahlt 
werden, bevor Einkäufe getätigt werden können (ausgenom
men sind Rückzahlungen von Scheidungsbezügen).

Wurden Einkäufe vorgenommen, so dürfen die daraus resul
tierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht  
in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden (Art. 
79b Abs. 3 BVG). Gemäss aktueller Gerichtspraxis umfasst 
diese Restriktion das gesamte Altersvorsorgekapital und nicht 
nur den als Einkauf getätigten Teil. Jede (Teil)Kapitalaus
zahlung führt innert der Dreijahresfrist zu einer nachträglichen 
Aufrechnung der letzten Einkäufe dieser Periode im soge
nannten Nachsteuerverfahren.

n Der maximal zulässige Betrag ist jeweils auf dem  
 aktuellen Vorsorgeausweis ersichtlich. Bei Fragen  
 geben wir gerne Auskunft.

n Vor einer Einzahlung muss das Formular Einkaufsbegehren  
 der PKG Pensionskasse vollständig ausgefüllt und unter 
 zeichnet eingereicht werden. Das Formular behält jeweils  
 während eines Jahres seine Gültigkeit. 

n Damit die Steuerbescheinigung ausgestellt werden kann,  
 muss die Einzahlung von und im Namen der versicherten  
 Person und aus deren Privatvermögen erfolgen.
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Finanzierung und finanzielle Stabilität der AHV

Die Annahme der AHV 21 wirkt sich gemäss Experten der UBS 
positiv auf die langfristige Finanzstabilität der 1. Säule aus, indem 
sie die Finanzierungslücke der AHV um gut 36 Prozentpunkte 
senkt. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) um 0,4 
Prozentpunkte trägt mit 20,3 Prozentpunkten den Löwenanteil 
dieser Reduktion, die Anhebung des Referenzalters der Frauen 
auf 65 Jahre schliesst die Lücke um 17 Prozentpunkte.

Umsetzung AHV 21: Achtung MWST-Erhöhung

Mit der AHV 21 kommt die fünfte Anpassung der MWST Sätze 
seit Einführung der Steuer im Jahr 1995. Ab Januar 2024 steigt 
der Normalsatz von 7,7 auf 8,1 Prozent, der reduzierte Satz von 
2,5 auf 2,6 Prozent und der Sondersatz für Beherbergungen von 
3,7 auf 3,8 Prozent. 

Bis dann sind somit Dokumentationen zu aktualisieren, die auf 
MWSTSätze hinweisen. Kassen und Buchhaltungssysteme 
müssen revidiert werden, ebenso womöglich das Lohnsystem, 
falls Privatanteile mit MWST abgerechnet werden (z.B. bei 
privater Nutzung des Geschäftsfahrzeuges). Unternehmen, die 
hauptsächlich Privatpersonen bedienen, müssen die Preislisten 
überarbeiten, da sie ihre Leistungen meist inklusive MWST in 
Rechnung stellen. Die neuen Sätze dürfen bereits im zweiten 
Halbjahr 2023 verwendet werden, sofern es sich um Rechnun
gen für Leistungen handelt, die erst 2024 erbracht werden (etwa 
Abos).

Vertragsänderungen als Chance

Der neue Anpassungsschub in Verträgen und Reglementen kann 
eine Gelegenheit sein, um vertragliche Grundlagen generell zu 
überarbeiten. Änderungen der Vorsorgelösungen und in den 
Arbeitsverträgen müssen von den Arbeitnehmenden akzeptiert 
werden. Werden beide Anpassungen aufeinander abgestimmt 
und rechtzeitig präsentiert, kann viel Zeit gespart werden. 
Warum nicht eine Informationsveranstaltung durchführen? Mit
arbeitende werden es schätzen, wenn sie dort über ihre Optionen 
aufgeklärt werden.

n Damit ein Einkauf in der Steuerperiode 2023 berücksich 
 tigt werden kann, muss die Zahlung im Kalenderjahr  
 2023 bei der PKG Pensionskasse eintreffen. Die Verarbeit 
  ungszentren der Banken und der Post sind gegen Ende  
 Jahr überlastet. Machen Sie die Mitarbeitenden darauf  
 aufmerksam, allfällige Einkäufe frühzeitig (Empfehlung  
 anfangs Dezember) zu leisten.

Was mit der AHV 21 auf die  
Betriebe zukommt
 
Die AHV 21 wurde vor rund einem Jahr beschlossen, 
Anfang 2024 wird sie umgesetzt. Das hat Auswirkungen 
auf die berufliche Vorsorge und bedingt Änderungen bei 
Reglementen und Arbeitsverträgen. Wer sich frühzeitig 
damit befasst und die Umstellung als Chance sieht, kann 
bei Mitarbeitenden punkten. In Zeiten des Fachkräfte-
mangels kommt der Flexibilisierung des Pensionierungs-
zeitpunkts zunehmend Bedeutung zu. 
 
Am 25. September 2022 hat das Stimmvolk die Reform AHV 21 
angenommen, sie tritt gemäss Bundesratsbeschluss vom  
9. Dezember 2022 per Januar 2024 in Kraft. Die Reform soll die 
AHVRenten für die nächsten zehn Jahre sichern und gleichzei
tig die Beibehaltung der Rentenleistungen gewährleisten. 

Eckpunkte AHV 21

n	 Anstelle des Rentenalters wird das Referenzalter ein
geführt, es beträgt neu sowohl für Frauen als auch 
Männer 65 Jahre und definiert die Vollrente. Der 
Zeitpunkt des Rentenbezugs kann zwischen 63 und 
70 Jahren gewählt werden. Bei einer Pensionierung 
vor dem Referenzalter wird die AHVRente gekürzt, 
danach erhöht.

n	 Die Erhöhung des Referenzalters der Frauen von 64 
auf 65 Jahre beginnt 2025 und erfolgt schrittweise 
um jeweils drei Monate pro Jahr. Somit gilt ab 2028 
für Frauen und Männer ein einheitliches Referenzalter 
von 65 Jahren.

n	 Für die zwischen 1962 und 1969 geborenen Frauen 
(Übergangsgeneration) sind Ausgleichsmassnahmen 
im Gegenzug zur Erhöhung des Vollrentenalters vor
gesehen (Lebenslanger AHVZuschlag bei regulärem 
Rentenantritt; Tiefere Kürzungssätze für Frauen, die 
frühzeitig in Rente gehen; Möglichkeit des Rentenvor
bezugs bereits ab 62 Jahren).

n	 Neu bestehen Anreize zur Weiterführung der Er
werbstätigkeit ab 65 Jahren. Bis fünf Jahre nach 
dem ordentlichen Referenzalter können bestehende 
Lücken in der Vorsorge gefüllt werden.

n	 Der Normalsatz der Mehrwertsteuer wird zeitlich un
begrenzt von heute 7,7 auf neu 8,1 Prozent erhöht.
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Auswirkungen der AHV 21  
auf die BVG 

Gleiches Referenzalter in der AHV und in der 
beruflichen Vorsorge

Mit der AHV 21 wird für Frauen und Männer dasselbe Refe
renzalter von 65 Jahren auch in der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge (BVG) eingeführt. Mit Erreichen dieses Alters besteht 
Anspruch auf eine ungekürzte Rente. Gemäss Bundesamt für 
Sozialversicherungen BSV liegt das reglementarische Renten
alter in der beruflichen Vorsorge für über ein Drittel der Frauen 
bereits bei 65 Jahren. Die Anhebung auf dieses Alter führt für 
die übrigen Frauen dazu, dass auch sie aufgrund des längeren 
Sparprozesses höhere Altersguthaben und somit eine Rentenver
besserung um vier bis fünf Prozent erreichen.

Flexibler Altersrücktritt: Teilbezug, Vorbezug 
und Aufschub der Rente

Mit der AHV 21 wird der flexible Altersrücktritt auch in der 
beruflichen Vorsorge ausgebaut und zwischen 1. und 2. Säule 
harmonisiert. Das erhöht die Transparenz und erleichtert den 
Entscheid über den richtigen Zeitpunkt für die Pensionierung. Im 
Rahmen der Reform der AHV wird in der beruflichen Vorsorge 
ein Minimum an Flexibilität verankert: Alle Vorsorgeeinrichtun
gen müssen neu die Möglichkeit zum Vorbezug ab 63 Jahren 
und zum Aufschub bis zum 70. Altersjahr anbieten. In der Praxis 
sind gemäss BSV gegenwärtig über 70 Prozent der versicherten 
Personen einem Vorsorgereglement unterstellt, das den Rücktritt 
ab 58 Jahren und den Aufschub bis 70 erlaubt. Die Möglich
keiten für den flexiblen Altersrücktritt hängen von der jeweiligen 
Vorsorgeeinrichtung ab. Die PKG Pensionskasse berät und infor
miert Sie diesbezüglich gern.

Vorbezug: Wie in der AHV müssen alle Vorsorgeeinrichtungen 
ihren Versicherten ab einem Alter von 63 Jahren einen vorzei
tigen Bezug der Altersleistung ermöglichen. Der vollständige 
Vorbezug der Altersleistung setzt voraus, dass die Erwerbstätig
keit beim entsprechenden Arbeitgeber beendet wird (es kann 
aber bei einem anderen Arbeitgeber einer Arbeit nachgegangen 
werden). Der Vorbezug hat eine Kürzung des Umwandlungs
satzes zur Folge. Die Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen 
können den Vorbezug der Altersleistung wie bisher ab dem Alter 
von 58 Jahren vorsehen.

Aufschub: Umgekehrt haben Versicherte, die nach dem regle
mentarischen Rentenalter weiterarbeiten, neu einen gesetzlichen 
Anspruch auf Aufschub der Altersleistung der 2. Säule. Da dies 
mit Steuervergünstigungen verbunden ist, muss dafür die Er
werbstätigkeit fortgesetzt werden. Die gesetzliche Beitragspflicht 
endet dagegen mit dem Erreichen des Referenzalters. Die Vor

Die Akzeptanz von Änderungen steigt, wenn Mitarbeitende 
den Bedarf nachvollziehen können und sie ihnen womöglich gar 
zugutekommen. Die sich mit der AHV 21 bietende Gelegenheit 
könnte beispielsweise dazu genutzt werden, um die Weiterarbeit 
über das Referenzalter hinaus zu regeln. Personen mit Beitrags
lücken und tieferen Einkommen (Zuzug aus dem Ausland, Fami
lienbetreuung, Auslandaufenthalte, Erwerbsunterbrüche usw.) 
können davon profitieren. 

Mit Vorsorgelösung bei Mitarbeitern punkten

Die AHV 21 bietet mehr Gestaltungsmöglichkeit beim Rückzug 
aus dem Erwerbsleben. Das Thema Vorsorgeplanung rückt damit 
noch mehr in den Fokus. Unternehmen, die nicht nur die AHV 
21, sondern auch die Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge 
auf dem Radar haben, können sich als attraktive Arbeitgeber 
positionieren. Denn der Ausbau der Vorsorgelösung kostet zwar 
Geld, Mitarbeiterfluktuation und Personalmangel aber ebenso – 
und mit Blick auf den Fachkräftemangel immer mehr.

n  Teilzeit: Auch bei Teilzeitpensen wird der Koordinations
abzug vom Bruttolohn abgezogen (derzeit CHF 25 725), 
um den versicherten Lohn zu bestimmen. Der Koordi
nationsabzug könnte aber auch proportional zum Pensum 
gesenkt werden, damit der versicherte Lohanteil höher 
wird.

n  Überobligatorium: Das gesetzliche Obligatorium be
rücksichtigt Löhne bis CHF 88 200 pro Jahr. Werden auch 
höhere Löhne versichert, können Mitarbeitenden bessere 
Leistungen geboten werden.

n  Länger arbeiten: Für die Unternehmen wird die Arbeit 
über das Referenzalter hinaus zunehmend ein Mittel, um 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Know
how zu erhalten. Eine gestaffelte Pensionierung ermög
licht zudem die nahtlose Übergabe an jüngere Mitarbei
tende. Wenn ältere Arbeitnehmende dabei auch weiter 
in die Vorsorge einzahlen können, steigt ihr Anreiz, 
länger zu arbeiten.

Mit der AHV 21 müssen unter anderem  
folgende Bestimmungen angepasst werden

n	 Arbeitsverträge enden für Frauen bisher mit 
vollendetem 64. Altersjahr

n	 Die Deckung der Krankentaggeldversicherung endet 
für Frauen mit 64

n	 Mitarbeitende, die das Rentenalter erreicht haben, 
zahlen auf den ersten CHF 1 400 Lohn keine 
AHVBeiträge.
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sorgeeinrichtungen können in ihren Reglementen die Möglich
keit zur Beitragszahlung über das Rentenalter hinaus vorsehen.

Teilbezug: Auch auf einen Teilbezug der Altersrente haben Ver
sicherte neu Anspruch. Bisher konnten ihn die Pensionskassenre
glemente freiwillig vorsehen, nun müssen sie einen Übertritt in 
den Ruhestand in mindestens drei Schritten anbieten (höchstens 
drei Schritte bei Kapitalbezug). Wie bei der AHVRente können 
Versicherte zunächst einen Teil der Altersleistung beziehen, 
diesen einmal erhöhen und schliesslich die volle Rente beziehen. 
Vorsorgeeinrichtungen können darüber hinaus weitere Abstu

fungen anbieten. Der Teil der Altersleistung, der vor dem Refe
renzalter bezogen wird, darf die Reduktion der Erwerbstätigkeit 
(=Lohnreduktion) nicht übersteigen. Die Vorsorgeeinrichtungen 
können Arbeitnehmenden ab 58 bis zum Referenzalter weiterhin 
die Versicherung des bisherigen Lohnniveaus anbieten.

Besuchen Sie uns auf LinkedIn. 

Luzern, November 2023


